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amtlicherteil
amtlichebekanntmachungen
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungs-
planes „Zum Oberwald – Östlicher Teil“, Gemar-
kung Alzenau
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses ge-
mäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Alzenau hat in seiner Sitzung am 12. Oktober 
2017 den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Zum Oberwald – 
Östlicher Teil“, Gemarkung Alzenau, als Satzung beschlossen.

Ziel und Zweck dieser Bauleitplanung ist es, die durch die festge-
setzte Bauverbotszone unter den Höchstpannungsfreileitungen 
brachliegende Fläche durch Erweiterung des Baufensters in 
südöstliche Richtung als Wohnbaufläche zu nutzen und somit 
eine Nachverdichtungen zu ermöglichen. Dies ist insofern möglich, 
als es sich entgegen der Festsetzung der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Zum Oberwald“ nicht um eine Bauverbotszone, 
sondern um eine Baubeschränkungszone handelt.

Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
hat eine Größe von 4.940 m², grenzt an die Straßen „Zum Ober-
wald“ und „Am Kirchberg“ an und umfasst die Grundstücke mit 
den Flurnummern 4422/19, 4422/22, 4422/25, 4422/26, 4422/27, 
4422/43 und 4422/46 sowie einen Teilbereich des Flurstückes 
4422/18 der Gemarkung Alzenau. 

Der Geltungsbereich ist nachfolgend zeichnerisch dargestellt.

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Zum Oberwald – Öst-
licher Teil“, Gemarkung Alzenau, wird mit der Begründung für 
jedermanns Einsicht bei der Stadt Alzenau, Stadtplanung, Hanauer 
Str. 1, 63755 Alzenau, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 
Uhr, sowie Freitag von 8  bis 12 Uhr) bereitgehalten. Auf Verlangen 
wird über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft gegeben. 
Außerhalb dieses Zeitraumes können Termine zur Einsichtnahme 
vereinbart werden (Tel.: 06023 502-0).

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie 
Absatz 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
Ebenso wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB hingewiesen.
Unbeachtlich werden danach
1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB  
beachtlich sind.

Alzenau, 16. Oktober 2017

Stadt Alzenau

gez.
Dr. Alexander Legler
Erster Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Die Stadt Alzenau, Hanauer Straße 1, 63755 Alzenau, Tel.: 06023 
502-0, Fax: 06023 502-188, die Stadtwerke Alzenau, Siemens-
straße 2a, 63755 Alzenau sowie der Zweckverband Fernwas-
serversorgung Spessartgruppe, Gerichtsplatzstraße 100, 63755 
Alzenau, beabsichtigen, auf dem Wege der Öffentlichen 
Ausschreibung folgende Leistungen zu vergeben:
•  Erschließung „Neubaugebiet Karstweide” Alzenau, Stadtteil 

Michelbach
   Straßen-, Kanal-, Wasserleitungsbau, Erdarbeiten für
   Versorgungsträger
Art und Umfang der Leistungen werden im Bayer. Staats- 
anzeiger vom Freitag, 13. Oktober 2017, www.staatsan- 
zeiger-eservices.de sowie auf der Homepage der Stadt  
Alzenau veröffentlicht.
Der Veröffentlichungstext kann bei der Stadt Alzenau, 
Tel.: 06023 502-135, angefordert werden.
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